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Was ist nun beabsichtigt?

1. Bildung der Rabmenorganisation

a) Bezeichnung der organisationspflichtigen Gemeinden
und Betriebe;

b) Bezeichnung der Ortschefs und der Chefs fiir Be-
triebsschutz;

¢) der Kantonsinstruktoren fiir:
— Ortschefs,
— Kriegssanititsdienst,
— Alarm, Beobachtung und Verbindung,
— Obdachlosenhilfe,
— Materialdienst, Unterhalt und Reparaturen;

d) Bezeichnung der Gebiudewarte (zum Teil schon ge-
schehen).

2. Fortsetzung der Kader-Grundausbildung

a) Fir die Ortsleitung: Kantonsinstruktoren, Ortschefs,
Dienstchefs;

b) fir den Kriegssanititsdienst: Kantons- und Regions-
instruktoren, Chefs;

¢) fur die Obdachlosenhilfe: Kantons- und Regions-
instruktoren, Chefs;

d) firr Alarm, Beobachtung und Verbindung: Kantons-
instruktoren, Chefs;

e) fiir Betriebsschutz: Regionsinstruktoren, Chefs;

f) die Stibe der Ortschefs fur die Zusammenarbeit bei
der ortlichen Leitung;

g) fir den Materialdienst: Kantons- und Regionsinstruk-
toren, Chefs;

h) die Gebiudewarte (16 Stunden, tage- oder stunden-
weise).

Hauswehren werden noch keine ausgebildet.

3. Aufklirung

Im Zusammenhang mit der Ausbildung erfolgt
gleichzeitig und gleichlaufend die Aufklirung und In-
formation unter Mitwirkung des Bundes fiir Zivilschutz.

4. Gesetzgebung

Das in Bearbeitung befindliche Gesetz fiir Zivilschutz
wird mit allen Mitteln geférdert. Die aufgehobenen Vor-

schriften fir den Betriebsschutz und Schutz in Zivil-
krankenanstalten werden durch neue Anleitungen ersetzt.

5. Uebungen im ortlichen Rabmen

Die leitenden Kader werden zu Uebungen mit der
Luftschutztruppe im ortlichen Rahmen beigezogen zur
Zusammenarbeit.

Dringlichkeiten

Die Dringlichkeit fiir die Massnahmen ergibt sich
weniger aus der gegenwirtigen militdrpolitischen Lage
(sie wire allein spannungsgeladen und labil genug zum
dringlichen Handeln), sondern aus dem grossen Zeit-
bedarf fir die Erreichung einer Bereitschaft.

Das Problem ‘des Zivilschutzes kann nur geldst wer-
den, wenn jeder in seinem Bereich mitmacht. Es wire
ein Irrtum, zu glauben, dass die Lebensrettung in der
Flucht zu finden sei, da die Angriffe den Menschen
gelten, und besonders den Menschenmassierungen, wiir-
den die auf der Flucht begriffenen viel grosseren Qualen
und Verlusten ausgesetzt als die zu Hause gebliebenen,
die an der Abwehr teilnahmen, wo sie den meisten
Schutz zum Durchhalten haben. Evakuationsbestrebungen
wiirden zum Versagen fithren. Es konnen nur korperlich
Behinderte evakuiert werden, welche die Schutzmass-
nahmen behindern wiirden. Vor allem sollen und kénnen
Kinder evakuiert werden, soweit sie bei den Schutzmass-
nahmen entbehrlich sind. Sie sind die Zukunft der
Nation.

Die Ansicht, dass es keinen Sinn habe, Schutzmass-
nahmen zu treffen, da sie gegen Atom- oder Napalm-
bomben doch nichts taugen, ist falsch und gefihrlich.
Auch gegen Atom- und Napalmbomben sind Schutz-
rdume und Schutzorganisationen im Haus und im Be-
triecb unentbehrlich. Die Verluste werden durch die Wir-
kung der Strahlung erhéht und doch kénnen sie ganz er-
heblich vermindert werden, was entscheidend ist. Auch
die Napalmbombe kann durch die Feuerwehr bei ge-
niigender Wasserzufuhr gemeistertt werden. Wer die
Schutzmassnahmen tatkriftig unterstiitzt, trigt zur Ver-
minderung der Verluste und zum Durchhalten bei, wer
es nicht tut, trigt zur Erhohung der Verluste und zum
Versagen bei. Jeder hat seine Mitverantwortung.

Ueber den Schutz der Zivilbevilkerung im Kriegsfall

Von Jacques de Reynier, Chefdelegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreug

Gerne nehmen wir diese Ausfithrung auf. Die aufgeworfe-
nen Probleme sind von grisster Bedeutung. Wir werden noch

in anderer Form darauf zuriickkommen. Red.

Im Weltkrieg 1939—1945 wie in den weniger
weit zuriickliegenden Konflikten in Paldstina, Korea
und Indochina hat die Zivilbevolkerung kdrperlich,
seelisch und materiell ebensosehr, wenn nicht stirker
gelitten als die Armee. Das Fehlen von Organisation,
Fiibrung und Mitteln hat zu Katastrophen von bisher

nie erlebtem Ausmass gefithrt. Der heutige totale
Krieg erstreckt sich geographisch und demographisch
auf alle Gebiete. Man kann sogar sagen, dass die mili-
tirischen Anstrengungen mehr darauf hinzielen, das
feindliche Hinterland —- das auf der Zivilbevokerung
beruhende wirtschaftliche und moralische Potential —
zu zerstoren als die Armee.

Der Krieg trifft durch die eine oder andere seiner
Wirkungen die Zivilbevolkerung und zwingt sie zu
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ciner neunen Lebensform. Der Soldat ist ausgebildet, aus-
geriistet, bewaffnet, gefiihrt, erndhrt, versichert, ge-
pflegt, er steht in Reih und Glied. Er lebt ohne pet-
sonliche Sorgen in einer Gemeinschaft, die speziell
im Hinblick auf den Krieg organisiert worden ist. Die
Zivilpersonen dagegen (Frauen, Kinder, Greise, Ge-
brechliche, Kranke) miissen alle und auf eigene Ver-
antwortung die immer wiederkehrenden und in man-
cher Hinsicht untberwindlichen Schwierigkeiten zu
meistern suchen: Geld, Vorrite (Wasser, Holz, Kohle,
Beleuchtung, Lebensmittel usw.), Unterkunft, &drzt-
liche Behandlung. Aber die Banken, die Liden, die
Sprechzimmer der Aerzte, die offentlichen Aemter
sind zum grossen Teil geschlossen oder sogar auf-
gehoben. Die notwendigsten Gebrauchsgegenstande
werden rasch unauffindbar (Nadeln, Faden, Papier,
Fensterglas, Kerzen). Das Geld verliert alle Kaufkraft,
und man betreibt Tauschhandel.

Die Zivilperson muss sich gegen die Bomben, die
Brinde, die Panikbewegungen, die Diebe schutzen.
Die Stimmung wird so driickend, so angsterregend,
dass sich viele korperlich und seelisch erschépfen. Bald
beginnt der tragische Zug der Flichtlinge, die eine
Zuflucht suchen, ohne sie zu finden. Strassen uad
Wege, Briicken und andere Engpisse sind von einer
Stunde auf die andere verstopft. Von iiberall zuriick-
gestossen, verstort umherirrend, erschopft von Mudig-
keit, Kilte, Hunger und Angst bilden diese Fliichtlinge
schr rasch eine taube, blinde, unvernunftige Masse, mit
der niemand etwas anfangen kann. Wo konnte man
Unterstiitzung, Rat, Hilfe finden? Bei den Behdrden?
Bei welchen? Das Militir beschrinkt sich darauf, alles
zu verbieten, ... was die Armee hemmt; und die Zivil-
bevolkerung bedeutet im Kriege den grossten Hemm-
schuh fiir die Armee. Die zivilen Behdrden aber, die
grundsitzlich den militirischen Behdrden iibergeord-
net sind, beschrdnken sich im allgemeinen darauf, alle
ihre Befugnisse und Machtmittel im Moment der
ersten Kanonenschiisse dem Militdr zu tibergeben. Im
iibrigen sind die Zivilbehérden ohne Verbindungen,
ohne sorgfiltig vorbereiteten Plan ginzlich ohnmichtig.

Das Los der Zivilbevolkerung ist verzweifelt, sehr
oft ginzlich hoffnungslos. Man muss in ihrer Mitte
gelebt haben, sie geschen, gespiirt, gehdrt haben, um
sich vorstellen zu konnen, welche Holle ihnen zuge-

dacht ist; eine Holle, die sich unfehlbar immer wieder

in den vier folgenden Phasen abspielt:

. Bombardierung des Hinterlandes;
2. Kimpfe in der Nihe;
3. Besetzung durch den Feind (Titigkeit der Wider-
standsbewegung):
4. die schreckliche Befreiung.

Beurteilung der Lage

a) In Kriegszeiten wird sich die Bevolkerung in

grossen Ziigen in folgende Gruppen aufteilen:

20 % Militirpersonen: in der Armee eingeteilt (Maxi-
mum);

40 % Zivilpersonen, deren paramilitirische oder zivile
Pflichten sie zwingen, an Ort und Stelle zu bleiben;

40 % «reine» Zivilpersonen: schwangere Frauen, Miit-
ter, Kinder, Alte, Kranke, Gebrechliche usw.

b) Ist es denkbar, dass eine zivilisierte Nation sich
mit ihrer militdrischen Verteidigung beschiftigt, ihr
die Menschen, die Mittel, die Milliarden zur Verfu-
gung stellt, und dass sich diese selbe Nation nicht
darum kiimmert, was das Schicksal von 80 % ihrer
Bevdlkerung oder auf jeden Fall das Schicksal der
40 % sein wird, die mit allen verfigbaren Mitteln
geschiitzt und in Sicherheit gebracht werden sollten?

Ist es vor dem Gewissen zu verantworten oder
auch nur wittschaftlich gesehen vernunftig, ein Réduit
fiir Kanonen und Munition, sichere Schutzriume fiir
das Gold der Banken genau zu bestimmen und gleich-
zeitig fir Frauen und Kinder nichts vorzusehen,
ausser der Verpflichtung, am Orte zu bleiben und sich
frither oder spiter téten zu lassen? Wie wiirden nach
einem Kriege die Behorden beurteilt, die so wenig
Voraussicht zeigten?

¢) Die Landesverteidigung hat zwei Aufgaben, die
eine so wichtig wie die andere: 1. die bewaffnete Ver-
teidigung (militirisch) und 2. den Schutz der Zivilbe-
volkerung. Beide verdienen gleichermassen unsere Auf-
merksamkeit, sie sind, besonders in unseren Verhilt-
nissen, gegenseitig voneinander abhingig.

Die Armee hat die Aufgabe, das Land mit den
Waffen zu verteidigen. Es ist ausgeschlossen, ihr auch
den Schutz der Zivilbevolkerung zu iiberbinden. Selbst
mit dem besten Willen kdnnte sie diese Aufgabe (in
ihren Augen notwendigerweise zweitrangig) nicht er-
fiillen. Nicht nur juristisch, sondern auch praktisch ist
diese Aufgabe fiir die Armee «off limity (Gelbe
Flagge, die in der Schweiz dringend eingefiithrt werden
sollte).

Juristische Fragen

Die juristischen Studien tiber die Erscheinungsform
der Zivilperson in Kriegszeiten haben kaum begon-
nen. Man sucht noch nach einer Definition der Zivil-
person, wihrend man-seit noch nicht hundert Jahren
weiss, was ein Verwunderter, ein Kranker, ein Kriegs-
gefangener ist. Dennoch stellen und lésen die wier
Genfer Abkommen von 1949 auf ihre Art das Problem
des Schutzes der Zivilbevolkerung. Wir wollen hier
zwei der Fragen betrachten:

a) Die Idee des IV. Abkommens (Schutz der Zivil-
personen) ist es — und darin gleicht es den drei
andern —, eine klare Grenze zwischen Kampfenden
und Nichtkimpfenden (Kombattanten und Nichtkom-
battanten) zu ziehen, wobei die letzteren auf Grund
ihrer Neutralitit, ihrer Nichtagressivitit einen beson-
deren Schutz geniessen sollen.

b) Dieses IV. Abkommen zihlt die Rechte auf, aber
auch die Pflichten, die sich aus der Eigenschaft als
Zivilperson ergeben. Rechte und Pflichten sind von-
einander abhingig, bedingen sich gegenseitig. Eine
Zivilbevolkerung kann ihre Rechte gegeniiber einem
Feinde nur dann geltend machen, wenn sie vorher alle
Massnahmen zur Erfiilllung ihrer Pflichten getroffen
hat und sich so selbst vor jeder Verwirrung oder Ver-
wechslung bewahrt hat. Es ist also iz erster Linie Auf-



gabe der durch das Abkommen Begiinstigten, sich den
Status der «geschiitzten Personeny 2u erwerben.

Es ist allzu einfach zu behaupten, der Feind werde
das IV. Abkommen nicht einhalten. Es hat 80 Jahre
gebraucht, bis die ersten drei Abkommen in die Sitten
und Gebriuche hineingewachsen sind. Zu einem gros-
sen Teil war es die Haltung der Begiinstigten, die die
Anwendung der Abkommen erreicht hat. Militdrische
und finanzielle Griunde (Einsatz der Mittel an Orten,
wo Widerstand geleistet wird) bestitigen die erlebten
Erfahrungen. Diese Erfahrungen aber beweisen, dass
der angreifende Feind die wirkliche Zivilbevolkerung
schont.

Das Asylrecht ist verschwunden; gibt es deshalb
heute eine andere Losung als diejenige, die durch die
Abkommen vorgeschlagen wird? Ist es nicht der Mithe
wert, zu versuchen, die Grundlagen fiir ihre Anwen-
dung zu schaffen?

Finanzielle Frage

Die fir die Landesverteidigung bestimmten Mittel
sollten gerecht zwischen den beiden Posten: Militiri-
scher Kredit und Kredit fiir den Schutz der Zivilbe-
volkerung aufgeteilt werden. Dieser letztere sollte
erhoht werden, da alles neu geschaffen werden muss.

Bei der Verwendung des fiir den Schutz der Zivil-
bevolkerung bestimmten Kredites sollte vor allem
auch das Problem beriicksichtigt werden, das sich
durch die Notwendigkeit der Evakuation von 40 %
der Bevolkerung stellt. Es wire in jeder Hinsicht ein
Fehler, fir die 100 000 Bewohner einer Stadt Schutz-
riume zu bauen, wenn doch 20000 bei der Armee
sind und 40 000 evakuiert werden.

Fur die gleiche Einwohnerzahl sind die Kosten zur
Errichtung eines Evakuierungszentrums bedeutend
niedriger als die Kosten fiir den Bau von Schutzriu-
men, die diesen Namen verdienen.

Allgemeine Massnahmen und Richtlinien

Die wichtigsten Massnahmen zugunsten des Schut-
zes der Zivilbevélkerung sind die folgenden:

a) Auf allen Gebieten und auf allen Stufen Alare
und anerkannte Grenzen ziehen zwischen dem Milité-
rischen (Verteidigung) und dem Zivilen (Schutz). Es
ist Aufgabe der Behorden, zum voraus dariiber zu
entscheiden, welche Kategorien der Bevolkerung als
eigentliche Zivilpersonen zu betrachten sind und dann
die Lebensform zu bestimmen, die ihnen in Kriegs-
zeiten zugebilligt werden kann.

b) Sowohl die psychologischen als auch die recht-
lichen und materiellen Seiten des Problems beriick-
sichtigen, wie es sich durch die vier Phasen des Krieges
stellt. (Im Falle einer Besetzung hat sich alles Militdr
zuriickgezogen oder wurde gefangen genommen — ist
also abwesend und damit fir die Zivilbevolkerung
nutzlos.) Sich daran erinnern, dass die Beweglichkeit

und die Wirkungskraft der Armee weitgehend von
der Unbeweglichkeit und der Ruhe der Zivilbevilke-
rung abhingt.

c) Der Tatsache Rechnung tragen, dass ausser den
militdrischen Objekten gewisse Stddte, Stadtteile, In-
dustriezentren, grosse Verkehrswege und -knotenpunkte
(Briicken, Bahnen) vom Feind unfehlbar bombardiert
und zerstort werden, wobei die Wirkung des Angrif-
fes die Grenzen eines bestimmten Zieles weit iber-
schreitet.

d) Vor allem Verluste zu vermeiden suchen, nach-
her erst ans Reparieren denken. Die grosste Krankheit
der Zivilbevolkerung ist die Angst, die jene Panik
erzeugen kann, die der Funften Kolonne den ausser-
ordentlich gunstigen Boden schafft.

e) Die Evakuation der Zivilbevolkerung sowie ihre
nachherige Gruppierung in bezeichneten und vorberei-
teten Sektoren nach einem Plan organisieren, der die
drei moglichen Phasen vorsieht:

auf der Stufe der Stadt: Bienenschwarmevakuation,
d. h. Unterbringung in Nahzonen;

auf der Stufe des Kantons: grosses Aufnahmezentrum;

auf der Stufe des Bundes: Sicherheits- und Sanitits-
zonen.

Die Wahl der geschiitzten Sektoren wird vor allem
durch die Gelindeformation (Mulde) sowie durch die
Entfernung von militirisch wichtigen Zentren und
Verkehrswegen bestimmt.

f) Diese Sektoren nach der Dringlichkeit der zu
lésenden Probleme organisieren: Wasser, Information
(Verbindung), Latrinen, Schutzriume, Sanititsdienst
und endlich Lebensmittel; und iiber und vor allem die
zivile Leitung.

g) Auf jeder Stufe verantwortliche Leiter ernen-
nen, die horizontale und vertikale Verbindung vorbe-
reiten, die Befugnisse abgrenzen, insbesondere zwischen
zivilen Behorden und Militir.

h) Schon in Friedenszeiten gewissen Verhiltnissen
Rechnung tragen, die mit den Kriegszeiten eng ver-
bunden sind: durch sorgfiltige Wahl der Bauplitze
von Spitilern, durch den Bau von unterirdischen Ge-
schossen und Garagen, von Tunnels und endlich von
massiven Schutzriumen mit zwei Ausgingen, in denen
50 % der Bevolkerung Zuflucht finden und sich am
Leben erhalten kann.

Die Zivilbevolkerung aufkliren und belehren.

Schlussfolgerungen

Die meisten dieser Massnahmen kénnen mindestens
auf dem Papier von den Behorden jeder Stadt studiert
werden, ohne dass es dazu einer kantonalen Verord-
nung bediirfte. Jeder Kanton kann und muss seinen
Plan aufstellen, ohne vorzuschiitzen, dass er durch
das Fehlen einer eidgendssischen Verordnung daran
verhindert sei. Hier besteht eine einzigartige Gelegen-
heit fir jede Behorde, die Verantwortung auf sich zu
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nehmen, wie sie dies in Kriegszeiten tun misste. Auf
den Stufen des Kantons und des Bundes wird es sich
darum handeln, die Anstrengungen der Gemeinden,
von denen jede ihre eigene Losung finden muss, zu
koordinieren. Man kann heute alle notwendigen Mass-
nahmen vorsehen und trotzdem im gegebenen Moment,
je nach den Umstinden, gewisse vorbereitete Pline

nicht ausfithren lassen, sie nicht befehlen, ja sie sogar
verbieten.

Auf alle Fille miissen wir davon iiberzeugt sein,
dass keine Improvisation im Laufe des Krieges an die
Resultate von Vorbereitungen im Kriege heranreichen
kann.

Lasst uns nicht warten, bis es zu spit ist!

Verordnung iibet zivile Schutz- und Betreuungsorganisationen

Vom 26. Januar 1954

Der Schweizerische Bundesrat, gestiitzt auf Artikel 3 und 8
des Bundesbeschlusses vom 29. September 1934 *) betreffend
den passiven Luftschutz der Zivilbevilkerung, beschliesst:

I. Allgemeines
Art. 1

L Der Schutz und die Betreuung der Bevilkerung sowie
die Aufrechterhaltung der offentlichen und der privaten Be-
triebe im Kriege sind Sache der zivilen Behorden. Die Ge-
meinden haben unter der Aufsicht der Kantone folgende zivile
Schutz- und Betreuungsorganisationen (nachfolgend Organi-
sationen genannt) zu schaffen:

a) Oertliche Organisationen mit einer Leitung und mit
folgenden Diensten:

Alarm, Beobachtung und Verbindung;
Hauswehren;

Kriegsfeuerwehren;

technischer Dienst;

R S I

Kriegssanitit;
Obdachlosenhilfe.
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b) Betriebliche Organisationen mit einer Leitung und mit
folgenden Diensten:

Alarm, Beobachtung und Verbindung;
Feuerwehr;

technischer Dienst;

Sanitit.

N N

2 Die oOrtlichen und betrieblichen Organisationen haben
sich gegenseitig zu unterstiitzen.
3 Fir die Betriebe des Bundes und die konzessionierten

Transportunternehmungen erldsst der
Vorschriften.

Bundesrat besondere

Art. 2

1 Die Organisationen sind in der Regel in Ortschaften
von 1000 und mehr Einwohnern zu schaffen.

2 Das Eidg. Militirdepartement bezeichnet nach Anhoren
der Kantone die organisationspflichtigen Ortschaften.

3 Das Eidg. Militirdepartement kann nach Anhdren der
Kantone oder auf deren Antrag Ortschaften von weniger als
1000 Einwohnern ganz oder teilweise organisationspflichtig
erkliren oder Ortschaften von 1000 und mehr Einwohnern
ganz oder teilweise von dieser Pflicht befreien.

4 Die Kantone bestimmen in den organisationspflichtigen
Ortschaften die Gebicete, innerhalb deren Organisationen zu
schaffen sind.

Aft. 3

L Betriebe mit 50 und mehr Angestellten und Arbeitern
sind verpflichtet, cine betriebliche Organisation aufzustellen.

6

Organisationspflichtig sind insbesondere:

a) industrielle, gewerbliche und kommerzielle Betriebe;
b) Betriebe der offentlichen Dienste;

¢) Anstalten und Verwaltungen. .

2 Die Kantone bezeichnen die organisationspflichtigen Be-
triebe.

3 Das Eidg. Militirdepartement kann nach Anhoren der
Kantone Betriebe mit weniger als 50 Angestellten und Arbeitern
organisationspflichtig erkliren oder Betriebe mit mehr als 50
Angestellten und Arbeitern von dieser Pflicht befreien und es
kann ausserhalb der organisationspflichtigen Ortschaften ge-
legene Betriebe ganz oder teilweise organisationspflichtig er-
kliren.

II. Qertliche Organisationen

Art. 4

1 Als Chef der ortlichen Organisation (Ortschef) und
zugleich als Beauftragter der Gemeinde ist eine geeignete
Personlichkeit vorzusehen, die wenn moglich der Gemeinde-
behdrde zu entnehmen ist. Der Ortschef kann zugleich Chef
einzelner Dienste sein.

2 Der Ortschef bereitet die ortliche Organisation vor.

3 Der Ortschef koordiniert und leitet den Einsatz aller
zum Schutze und zur Betreuung der Bevélkerung ihm zur
Verfiigung stehenden zivilen und militirischen Mittel.

Art. 5

Die einzelnen Dienste der ortlichen Organisationen haben
vor allem folgende Aufgaben:

a) Alarm, Beobachtung und Verbindung: Warnung und Alar-
mierung der Bevolkerung vor drohenden Gefahren aus der
Luft, vor Ueberflutungen oder vor anderen kriegerischen
Einwirkungen;

b) Hauswehren: Bekimpfung der Brinde, erste Hilfe und
Durchfiihrung weiterer dringlicher Massnahmen;

¢) Kriegsfeuerwehr: Rettung, Bekimpfung der Grossbrinde
und Unterstiitzung der Hauswehren und der betrieblichen
Organisationen;

d) technischer Dienst: Arbeiten des Tief- und Hochbaues, wie
Instandstellungen, Riumungen, Transporté;

e) Kriegssanitit: Hilfeleistung an Verletzte und Kranke und
deren Transport;

f) Obdachlosenhilfe: Unterbringung, Verpflegung und Be-
treuung der Obdachlosen.

Art. 6

1 Die einzelnen Dienste der 6rtlichen Organisationen glie-
dern sich, mit Ausnahme derjenigen der Hauswehren und
Kriegsfeuerwehren, je nach ihrer Grosse in Gruppen und De-
tachemente.



	Über den Schutz der Zivilbevölkerung im Kriegsfall

